
Nachrangdarlehen, Bürgerbeteiligung Windpark Holthoff 
 

    Holthoff WEA GmbH & Co. KG 

Rechtliche Hinweise und Risikohinweise 
a) Der Anleger gewährt der Gesellschaft Holthoff WEA GmbH & Co. 

KG ein Nachrangdarlehen. Ein Nachrangdarlehen unterscheidet 

sich von einem herkömmlichen Darlehen grundlegend dadurch, 

dass sämtliche Ansprüche des Anlegers auf Rückzahlung und Ver-

zinsung einem qualifizierten Rangrücktritt unterliegen (§ 8 des 

Nachrangdarlehensvertrags). Die Geltendmachung der Ansprüche 

des Anlegers als Nachrangdarlehensgeber sind aufgrund des quali-

fizierten Rangrücktritts solange und soweit ausgeschlossen, als 

dadurch auf Seiten der Gesellschaft ein Grund für die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens einhergehen würde. Im Fall der Insolvenz tritt 

der Anspruch des Anlegers auf Rückzahlung und Verzinsung im 

Rang hinter die Forderungen sämtlicher anderer nicht nachrangi-

ger Gläubiger der Gesellschaft zurück. Dies gilt auch im Falle der Li-

quidation der Gesellschaft. 

b) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei Gewäh-

rung des Nachrangdarlehens um eine langfristige Kapitalanlage 

handelt, bei der der Anleger durch den qualifizierten Rangrücktritt 

ein höheres Risiko als ein regulärer Fremdkapitalgeber trägt. Er 

trägt das einem Gesellschafter gleichstehende Risiko, ohne jedoch 

die Rechte eines Gesellschafters zu erwerben. Der Anleger geht mit 

dem qualifizierten Nachrangdarlehen somit bei wirtschaftlicher 

Betrachtung eine unternehmerische Beteiligung ein, mit der er 

ähnlich dem Eigenkapital der Gesellschafter haftet. Es kann zum 

teilweisen oder vollständigen Verlust des als Nachrangdarlehen ge-

gebenen Kapitals sowie der Zinsen kommen. 

c) Es wird darauf hingewiesen, dass für die Einwerbung des Nach-

rangdarlehens auf der Internet-Dienstleistungsplattform 

https://windenergie.ascheberg.de die Voraussetzungen des § 2a 

VermAnlG (sog. Schwarmfinanzierung) in Anspruch genommen 

werden und deshalb keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Ver-

kaufsprospekts besteht. Für die Vermögensanlage ist allerdings ein 

Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) veröffentlicht worden, 

welches dem Anleger vor dem Vermittlungsprozess auf der Inter-

net-Dienstleistungsplattform https://windenergie.ascheberg.de 

bereits zur Verfügung gestellt wurde und dessen Kenntnisnahme 

der Anleger gesondert bestätigen muss. Der Anleger ist gehalten, 

das VIB vor der rechtsverbindlichen Anlageentscheidung sorgfältig 

zu lesen, insbesondere die Risikohinweise (Ziff. 5 des VIB). 

d) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seitens der Gesell-

schaft im Zusammenhang mit der Gewährung des Nachrangdarle-

hens durch den Anleger keine Anlageberatung erfolgt. Die Gesell-

schaft hat daher nicht geprüft, ob die Gewährung des Nachrang-

darlehens den Anlagezielen des Anlegers entspricht, die hieraus er-

wachsenen Anlagerisiken für den Anleger seinen Anlagezielen ent-

sprechend finanziell tragbar sind und der Anleger mit seinen Kennt-

nissen und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken 

verstehen kann.

 

 

Hinweise zum Vertragsschluss 
 

Auf der Internet-Dienstleistungsplattform https://windenergie. 

ascheberg.de hat die Gesellschaft Holthoff WEA GmbH & Co. KG 

(nachfolgend auch: „Gesellschaft“ oder „Emittentin“) ein rechts-

verbindliches Angebot auf Abschluss des Nachrangdarlehensver-

trags abgegeben. Die Vertragserklärung der Emittentin ist von der 

Betreiberin der Internet-Dienstleistungsplattform (eueco GmbH) 

als Erklärungsbote auf der Plattform https://windenergie. asche-

berg.de eingestellt. 

 

Der Nachrangdarlehensvertrag wird durch den Anleger als re-

gistrierter Nutzer der Plattform https://windenergie.ascheberg.de 

rechtsverbindlich durch Anklicken des Buttons „Verbindlich inves-

tieren“ angenommen. Die persönlichen Daten und Angaben wer-

den aus den vorherigen Eingaben des Anlegers aus der Registrie-

rung auf der Internet-Dienstleistungsplattform https://windener-

gie.ascheberg.de bzw. aus den Angaben des Anlegers im Rahmen 

des Vermittlungsprozesses übernommen. Der Anleger wird gebe-

ten, die Richtigkeit dieser Daten genau zu überprüfen. Fehlerhafte 

Angaben können durch Anklicken des Buttons „Bearbeiten“ bei 

„Ihre persönlichen Daten“ im Rahmen des Zeichnungsprozesses 

korrigiert werden. 

 

 

 
 

Der Anleger wird ausdrücklich gebeten, das Vermögensanlagen-

Informationsblatt (VIB), das Muster des Nachrangdarlehensver-

trags, das Dokument „Rechtliche Hinweise und Risikohinweise“ 

sowie die sonstigen Anlegerinformationen vor der Anlageent-

scheidung sorgfältig zu lesen.  

 

Durch Anklicken des Buttons „Verbindlich investieren“ wird das 

Vertragsangebot rechtsverbindlich angenommen. Die Annahme-

erklärung des Anlegers wird durch die Betreiberin der Internet-

Dienstleistungs-Plattform (eueco GmbH) an die Gesellschaft Holt-

hoff WEA GmbH & Co. KG als Vertragspartnerin des Nachrangdar-

lehensvertrags weitergeleitet. Mit Zugang der Annahmeerklärung 

ist der Vertragsschluss rechtsverbindlich erfolgt. Der Vertrags-

schluss wird mit gesonderter E-Mail unter Beifügung des bereits 

geschlossenen Nachrangdarlehensvertrags bestätigt. Die Ange-

botsunterlagen können nach dem Investitionsvorgang gespeichert 

und ausgedruckt werden. 


